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Fl=qHNUNGSHOF 
3, D~PFSCHIFFSTRASSE 2 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

1017 Wie n 

L 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

f RetriID;1,-:' )TSETZtJ\.lfV .. -C,'f 1 531-01/88 
Z'-~ -~b "9.1:.- . N 

••• -.-- •••••••••• < -.- ntwurf e~ner ovelle zum 
nergielenkungsgesetz 1982; 

Datum: 22. ;viRZ.19i8 egutachtungsverfahren -
~ tellungnahme 

i V.!rteil*:.2. 2. MRl r~!l 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof, 25 Ausfertigungen 
seiner Stellungnahme zu übermitteln, die er zu dem vom BMWA mit 
Schreiben vom 16. Feber 1988, GZ 550 905/5-VIII/1/88, versendeten 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Energielenkungsgesetz 1982 
geändert wird, abgegeben hat. 

Anlagen 18. März 1988 
Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

I 
An das 
Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wie n 

L 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 531-01/88 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Energielenkungs
gesetz 1982; Begutachtungsverfahren -
Stellungnahme 
Schr. des BMWA vom 16. Feber 1988, 
GZ 550 905/5-VIII/1/88 

Der RH bestätigt den Erhalt des gegenständlichen Entwurfes und 
nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Zum Art I sowie Art II Z 12 (§ 34 Abs 1): 

Wenngleich die Geltungsdauer des Energielenkungsgesetzes nunmehr 
von zwei auf vier Jahre verlängert werden soll, erinnert der RH 
aus gegel;>enem Anlaß an seine Anregung im Tätigkeitsbericht (TB) 
für das V:erwal tungsjahr 1983 (Abs 61.4.2), wonach ein unbefriste
tes Energielenkungsgesetz dem Bundeslastverteiler ermöglichen 
würde, langfristig vorausschauende Maßnahmen, die naturgemäß mit 
erheblichem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden sind, in Angriff 
zu nehmen. 

Zum Art II Z 9 (§ 21): 

Hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder des Lastverteilungsbeirates 
erinnert der RH an seine Prüfungsaussagen (TB 1983 Abs 61.7) und 
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seine Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum Energielen
kungsgesetz_ vom Jahre 1984 (Schreiben des BI"lHGI vom 
22. Feber 1984, GZ 50 905/3-V/1/84), wonach dem RH der Last
verteilungsbeirat als zu schwerfällig für eine rasche Entschei
dungsfindung erscheint. 

Zum Art 11 Z 12 (§ 34 Abs 2): 

Wohl wird die Vollziehungsklausel hinsichtlich des § 14 a dem 
nunmehr geltenden Bundesministeriengesetz angepaßt, doch im § 14 a 
selbst - wie sich der Gegenüberstellung entnehmen läßt - keine 
entsprechende Anpassung vorgenommen. 

Zu den Kosten des Entwurfs: 

Entgegen den Ausführungen im Vorblatt bzw im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen, wonach ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz 
dem Bund keine Kosten verursacht, ist der RH der Ansicht, daß die 
neue Bestimmung des § 2 Abs 6, der die allfällige Veröffentlichung 
von Verordnungen samt notwendigen Erläuterungen in periodischen 
Medienwerken "gegen nachträgliche Vergütung des üblichen Einschal
tungsentgeltes" vorsieht, durchaus geeignet ist, Mehrkosten zu ver
ursachen. 

Zu einigen offenen Fragen des Entwurfs: 

Wie im TB 1983 Abs 61.6.2 ausgeführt, erachtete der RH einige recht
liche Probleme sowohl für den Organwalter Bundeslastverteiler als 
auch für den im Rahmen der Verbundgesellschaft zur Verfügung ste
henden Hilfsapparat als ungelöst, etwa in bezug auf Amtshilfe 
(Art 22 B-VG) , Amtsverschwiegenheit (Art 20 Abs 3 B-VG) und Amts
haftung (Art 23 B-VG) , ebenso aber auch die Verfahrensregelung im 
Falle der Durchführung von Lenkungsmaßnahmen durch den Bundeslast
verteiler. Seinerzeit wurde vom RH eine eindeutige ~istische Klä
rung dieser Fragen empfohlen. 
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Von dieser Stellungnahme wird das Präsidium des Nationalrates 
ue in Kenntnis gesetzt. 

18. März 1988 
Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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